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aa) die £äg/zcfee Zr&ez£.rKez£, die mit Einschluss der Arbeitsunterbrechun-
gen innert eines Zeitraumes von 12 Stunden liegen muss;

bb) die Grenze?? zier Tzzge-ftzrèezf, die nur von 6 Uhr bis 5 Uhr und von
20 Uhr bis 22 Uhr verschoben werden dürfen, wobei die Verschie-
bung bis 23 Uhr möglich ist bei durchgehender oder teilweiser 5-

Tage-Woche;
cc) die fäg/zc&e RwÄezezf, die mindestens 11 aufeinanderfolgende Stun-

den betragen muss;
dd) die die nur an Werktagen und nur innert der Grenzen

der Tagesarbeit (6 bzw. 5 Uhr bis 20 bzw. 22 evtl. 23 Uhr) geleistet
werden darf ;

ee) die Mzzc&fzzr&ezf, die ausnahmsweise von der Behörde bewilligt wer-
den kann,
— soweit sie für die Berufsbildung unentbehrlich ist;
— soweit sie nötig ist, um einem sonst unvermeidlichen Verderb

von Gütern vorzubeugen;
— soweit die Mitwirkung weiblicher Arbeitnehmer zur Behebung

einer Betriebsstörung infolge höherer Gewalt notwendig ist;
ff) die So7Z«£#g.y«?'&ez£, die von der Behörde bewilligt werden kann,

— soweit sie für die Berufsbildung unentbehrlich ist;
— soweit sie im betreffenden Beruf üblich ist;
— soweit sie nötig ist, um einem sonst unvermeidlichen Verderb

von Gütern vorzubeugen;
— soweit die Mitwirkung weiblicher Arbeitnehmer zur Behebung

einer Betriebsstörung infolge höherer Gewalt notwendig ist.

(Aus der Schweiz. Gewerbe-Zeitung)

Sozialdemokraten für Frauenstimmrecht
ag. Die Sozialdemokratische Gesamtpartei Biel, welche die franzö-

sischsprachige Sektion (Section romande) und die vier deutschsprachigen
Sektionen der Stadt Biel umfasst, fasste einstimmig folgende Resolution :

,,Die Sozialdemokratische Gesamtpartei der Stadt Biel erwartet von
den bernischen Kantonsbehörden die baldige Ausarbeitung einer Vorlage
für die Einführung des aktiven und passiven Stimm- und Wahlrechts für
die Frauen auf kommunaler und kantonaler Ebene. In der eidgenössi-
sehen Volksabstimmung vom 1. Februar 1959 hat sich die Mehrheit der
Bieler Stimmbürger für die politische Gleichberechtigung der Frau aus-

gesprochen. Die Kantonsbehörden werden somit um die Förderung eines

Postulats ersucht, in welchem die Mehrheit der Bieler einen längst fälli-
gen Akt der Gerechtigkeit sieht."
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